
IS AMT FÜR MILITÄR UND 21VILSCHUTZ

Bauten

Schloss Haldenstein, Schlossweg 4, 7023 Haldenstein

Telefon 081 / 257 35 35, Telefax 081 / 257 21 63
www.amz.gr.ch

Gemeinde

Ort

Gesuch-Nr.
(leer lassen)

Ersatzbeitrag
für nicht zu erstellende Pflichtschutzplätze

Bauherrschaft

Narre/

Vorname
^mUälsj[h^J±^o^

Objekt

Parzellen-Nr.

Adresse inkl. Nr.

Adresse J/M_J/^..

Ort ^£^l_j&^2^t
ä4f^ "^feebäudeart

(Wohnhaus, Spital, Wohn-, Alters- und Pflegeheim)

Projektverfasser

Berechnung derSchutzplatzzahl

n/,..--re'"
Zimmer

Patientenbett

Schutzplätze

2 Schutzp'ätze pro 3 Zimmer

1 Schutzplatz pro Patientenbett

Anzahl

Schutzplätze

....£....

Gebäudeart

a) Wohn- oder Ferienhaus

b) Spital oder Heim

Halbe Zimmer werden nicht mitgezählt. Bruchteile von Schutzplätzen werden nicht berücksichtigt.

(Küche und Wohnzimmerzählen zusammen als 1 Zimmer)

Ersatzbeitragsberechnung: ± Schutzplätze CHF #NV

Der Bauherr ward gemäss Art. 15, Anhang 2 zur Verordnung zum Zvilschutzgesetz (BR 640.110-A2) für

die Prüfung des Ersatzbeitraggesuches gebührenpflichtig.

Schutzplatz - Ansätze unter: www.amz.gr.ch oder auf Anfrage beim Amt für Militär und Zivilschutz

Geht mit folgenden Beilagen an die Gemeinde zur Weiterleitung an das Amt für Militär und Zivilschutz:

- Formular Ersatzbeitrag für nicht zu erstellende Pflichtschutzplätze, 3fach

- Sämtliche Grundrisse

- Schnitte

- Fassadenpläne

- Situation

mindestens 1:100, 1 fach

1 fach
12





Bauherrschaft

Nach der kantonalen Gebührenverordnung über den Pflichtschutzraumbau des Zivilschutzes wird für die Prüfung und Genehmigung

von Ersatzbeitragsgesuchen eine Gebühr erhoben.

Datum:

Besonderes

J^ÄL^3

Gemeinde

Die Gemeinde bestätigt die Richtig- und Vollständigkeit der Angaben, sowie die Kenntnisnahme von Art. 12 der Vorordnung zum

Zvllschutzgesetz (VOzZSG). 0

G&meinde^gyapiana

Stempel und

Gesuch // / / / •H <7 -7 Unterschrift

weitergeleiiet am: /( /, II1 ^'€J <^_S> der Gemeinde:

Besonderes

Kanton

Das Ersatzbeitragsgesuch für nicht zu erstellende

Pflichtschutzplätze wird genehmigt.

7023 Haldenstein,

AMT FÜR MILITÄR UND ZIVILSCHUTZ
Zivilschutz Bauten

Besonderes:

Gegen vorliegende Verfügung kann innerhalb von 30 Tagen seit der Zustellunggemäss Art. 28 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 32 Abs. 1 des Gesetzes über die

Verwaltungsrechtspflege (VRG; BR 370.100) beim Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit, Hofgraben 5,7000 Chur, schriftlich Beschwerde erhoben
werden.

Gesetzliche Grundlagen:

- Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und denZivilschutz (BZG)

- Verordnung über denZivilschutz (ZSV)

- Gesetz über den Zivilschutz des Kantons Graubünden (ZSG)

- Verordnung zum Zivilschutzgesetz (VOzZSG)




